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Gemeindeversammlung vom 15. Juni 2022 

 
 
GEMEINDEVERSAMMLUNG DER POLITISCHEN GEMEINDE STADEL 
VOM MONTAG, 15. Juni 2022 
 

 

 

Vorsitz:  Dieter Schaltegger, Gemeindepräsident 
 

Protokoll:  Manuel Frei, Gemeindeschreiber 
 

Anwesend 31 Stimmberechtigte 
   5 Gäste 

 

Ort / Zeit: Neuwis-Huus Stadel, 20:00 Uhr,  
 zusammen mit der Primarschulgemeinde Stadel 

 
 

Traktanden 

 
1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 

2. Stadlerturm – Genehmigung Nachtragskredit für Mehrkosten Ersatzneubau 
3. Anfrage nach § 17 vom Gemeindegesetz 

4. Aktuelle Informationen des Gemeinderates 

 
Als Stimmenzähler werden ohne Gegenvorschlag mit offensichtlichem Mehr gewählt: 

 
 Hanspeter Meier und Samuel Kramer. 

 
Er stellt 31 Stimmberechtigte fest, deren Stimmrecht auf Anfrage des Vorsitzenden nicht 

angezweifelt wird. 

 
Zu Beginn der Versammlung begrüsst Gemeindepräsident Dieter Schaltegger die Anwesenden 

und dankt ihnen für das Interesse an der Arbeit von Gemeinderat und Gemeindeverwaltung. 
 

Dieter Schaltegger stellt fest, dass die Einladung zur heutigen Versammlung rechtzeitig 

publiziert worden ist. Der Beleuchtende Bericht ist innerhalb der vorgeschriebenen Frist an die 
in der Abonnementen-Liste eingetragenen Stimmberechtigten versandt und auf der Website 

der Gemeinde aufgeschaltet worden. Gleichzeitig hat man sämtliche Unterlagen der zu 
behandelnden Geschäfte auf der Gemeindeverwaltung zur Einsichtnahme aufgelegt. 

 
Dieter Schaltegger möchte von der Versammlung wissen, ob sich ausser den Gästen sowie 

dem Gemeindeschreiber noch weitere Personen ohne Stimmrecht im Saal aufhalten, oder ob 

das Stimmrecht einer anwesenden Person angezweifelt wird, was nicht der Fall ist.  
 

Auch gegen die Einladung und die Traktanden sowie deren Reihenfolge werden keine Einwände 
oder Änderungsvorschläge angebracht. 

 

Das Geschäft über die Genehmigung der Jahresrechnung 2021 wird vom zuständigen 
Ressortvorstand Jean-Claude Frischknecht ausführlich präsentiert, dasjenige über den 

Nachtragskredit für den Stadlerturm von Gemeinderat Reto Grossmann. Die entsprechende 
Präsentation findet sich im Anhang zum Protokoll.  

 

Der Gemeindepräsident erläutert die zur Verfügung stehenden Rechtsmittel für die 
Stimmberechtigten ausführlich.  
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1. Genehmigung der Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde 
 

Die Jahresrechnung 2021 und die drei Sonderrechnungen der Politischen Gemeinde Stadel sind 

von der Finanzverwaltung rechtzeitig und in der vorgeschriebenen Weise erstellt und vom 
Gemeinderat an seiner Sitzung vom 21. März 2022 verabschiedet worden. 

 
Die Jahresrechnung weist folgende Grunddaten aus: 

 

 Erfolgsrechnung:  Aufwand CHF 9‘960‘255.60 
  Ertrag CHF 10‘713‘876.63 

  Ertragsüberschuss CHF 753‘621.03 
 

 

 Investitionsrechnung VV:  Ausgaben CHF 1‘781‘425.01 
  Einnahmen CHF       468‘882.57 

  Nettoinvestitionen CHF 1‘3‘12‘542.44 
 

 
 Investitionsrechnung FV:  Ausgaben CHF 83‘300.00 

  Einnahmen CHF 83‘300.00 

  Nettoinvestitionen CHF 0.00 
 

 
Einlage in den Bilanzüberschuss:  CHF 753‘621.03 

Bilanzüberschuss per 31.12.2021  CHF 11‘415‘906.93 

 
 

Ergänzungen der RPK: 
 

Keine. 
 

Diskussion: 

 
Wilma Willi möchte wissen, welche Positionen im Bereich Gesundheit enthalten sind. 

Es folgen auf Anfrage keine weiteren Wortmeldungen mehr. 
 

Anträge: 
 

Gemeinderat und RPK beantragen übereinstimmend, die Jahresrechnung 2021 der Politischen 

Gemeinde inklusive der drei Sonderrechnungen zu genehmigen und der Einlage von total CHF 
753‘621.03 in den Bilanzüberschuss zuzustimmen. 

 
Abstimmung: 

 

Die Jahresrechnung 2021 der Politischen Gemeinde, inklusive der drei Sonderrechnungen und 
der Einlage des Ertragsüberschusses ins Eigenkapital wird gemäss Antrag des Gemeinderates 

einstimmig genehmigt. 
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2. Stadlerturm – Genehmigung Nachtragskredit für Mehrkosten Ersatzneubau 
 

Ausgangslage 

 
Der Turm auf dem Stadlerberg ist bereits mehr als 55 Jahre alt. Im Normalfall haben Holztürme, 

welche der Witterung ausgesetzt sind, eine Lebenserwartung von 40-50 Jahren. Entsprechend 
ist das Ende der Lebensdauer erreicht.  

 

Mit Beschluss vom 9. September 2020 genehmigte die Gemeindeversammlung einen 
Objektkredit von CHF 690‘000.00 für den Ersatzneubau des Turms auf dem Stadlerberg. Bereits 

an der Gemeindeversammlung vom 9. Dezember 2019 wurde einem Projektierungskredit von 
CHF 70‘000.00 zugestimmt.  

 
Der Ersatzneubau war für Herbst/Winter 2021-2021 vorgesehen.  

 

Erwägungen  
 

Bereits nach der Durchführung der ersten Submission zeichnete sich eine grosse 
Kostenüberschreitung gegenüber dem Kostenvoranschlag ab. Die Mehrkosten resultierten 

insbesondere aus den stark angestiegenen Holzpreisen und den Holzbauerarbeiten. Nach der 

Durchführung einer zweiten Submission im Bereich des Holzbaues, resultierten nach wie vor 
Mehrkosten von rund CHF 165‘000.00. Weiter wurde bemerkt, dass gewisse Aufwendungen, 

wie beispielsweise die Erstellung der Baupiste, nicht im Kostenvoranschlag enthalten waren. 
 

Nach diversen Besprechungen mit dem zuständigen Bauingenieur sowie dem Architekturbüro, 
wurde ein neuer Kostenvoranschlag inklusive aller beim Ersatzneubau anfallender Kosten 

erstellt. Weiter wurde das Projekt minimal angepasst (Fundation), was zu weiteren 

Kostenreduktionen führt. Die im neuen Kostenvoranschlag enthaltenen Kosten basieren auf 
aktuellen Unternehmerofferten.  

 
Der aktualisierte Kostenvoranschlag vom 8. April 2022 weist Gesamtkosten von CHF 

895‘000.00 (inkl. MwSt., +/- 5%) aus.  

 
Kostenvoranschlag 

 
4.1 Vorarbeiten 

Abbrucharbeiten CHF  10'000.00 

Baupiste CHF  30'000.00 
 

4.2 Sägereiarbeiten 
Lärchenholz (Tritte, Terrassenrost) CHF  11'000.00 

Fichte / (Lammellen, Schalung, Zahnleisten) CHF  72'000.00 
 

4.3 Tragwerk 

Montagebau in Holz (Zimmermann) 
inkl. Fassade, Treppentritte, Montage, etc. CHF  435'000.00 

 
4.4 Treppenkonstruktion in Stahl  

Treppe in Stahl (Stahlbauer) 

inkl. Geländer, Transport auf Baustelle, etc. CHF  89'700.00 
 

4.5 Dachdecker und Spenglerarbeiten 
Dachdecker und Spenglerarbeiten CHF  12'000.00 

Blitzschutz, Abdichtung, Fallrohr CHF  15'000.00 
 

4.6 Fundament  

Baumeister 
inkl. Fundation, Sockel, Aushub, etc. CHF  73'000.00 
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4.7 Vorarbeiten / Planung / Statik / Bauleitung  
Architektur- und Ingenieurarbeiten 

Abklärungen (Brandschutz, Baubewilligung usw.) CHF  75'000.00 

 
4.8 Nebenarbeiten 

Unvorhergesehenes CHF  8'312.07 
 

Total CHF 831'012.07 

MwSt. 7.7% CHF  63'987.93 
Total 2 CHF  895'000.00 

 
Bewilligte Kredite 

Projektierungskredit CHF 70‘000.00 
Objektkredit CHF 690‘000.00 

Mehrkosten CHF 135‘000.00 

 
Rechtliches  

 
Die Mehrkosten gelten kreditrechtlich als Zusatzkredit, da diese nicht durch Projektänderungen 

verursacht wurden und äussere Einflüsse für die Kosten verantwortlich sind. Gemäss geltender 

Gemeindeordnung wären die Mehrkosten durch den Gemeinderat in eigener Kompetenz 
bewilligungsfähig.  

 
Der Gemeinderat vertritt jedoch die Ansicht, dass diese nennenswerten Mehrkosten als 

Grundsatzentscheid durch die Stimmbürger*innen zu genehmigen sind.  
 

Sponsoring 

 
Wie bereits in der Kreditvorlage vom September 2020 ausgeführt, soll das Projekt zu einem 

grossen Teil durch Sponsoringeinnahmen finanziert werden. Aktuell können rund CHF 250‘000 
an getätigten Sponsoringzahlungen verbucht werden. Dieser Betrag setzt sich aus Beiträgen 

von Privaten, Nachbarsgemeinden und von einzelnen Firmen zusammen. Sollte die 

Gemeindeversammlung dem Nachtragskredit zustimmen, würden weitere Firmen angegangen, 
sowie ein Gesuch beim Lotteriefonds des Kantons Zürich eingereicht.  

 
Weiteres  

 

 Aufgrund des aktuellen Zustandes des Turmes, insbesondere im Hinblick auf die 

mangelhafte Sicherheit, wird ein Abbruch des Turmes, unabhängig vom Entscheid der 
Gemeinversammlung bezüglich des Zusatzkredites, im Herbst 2022 stattfinden.  

 
 Die Mehrkosten betragen rund 17% gegenüber den bewilligten Krediten. Allgemein geht 

man in vielen Bereichen der Bauwirtschaft von einer Teuerung von 15% gegenüber den 

vergangenen Jahren aus.  
 

Ergänzungen der RPK: 
 

Keine.  

 
Diskussion: 

 
Es erfolgend diverse Wortmeldungen bezüglich Holzpreisen, Herkunft des verwendeten Holzes, 

zukünftige Unterhaltskosten und den vorgesehenen Kosten für den Abbruch des bestehenden 

Aussichtturmes.   
 

Anträge: 
 

Gemeinderat und RPK beantragen übereinstimmend, für den Ersatzneubau des Stadlerturmes 
einen Nachtragskredit von CHF 135‘000.00 zu genehmigen.  
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Abstimmung: 

 
Der Antrag wird mit grossem Mehr genehmigt. 

 
 

3. Anfragen im Sinne von § 17 des Gemeindegesetzes 

 
Innerhalb der gesetzlich festgelegten Frist von zehn Arbeitstagen ist beim Gemeinderat eine 

Anfrage von Peter Bernhard zum Thema finanzielle Entschädigung in Zusammenhang mit dem 
Kiesabbau im Gebiet Rütifeld eingegangen. Die Anfrage sowie die Antwort des Gemeinderates 

werden der Versammlung verlesen und befinden sich im Anhang zum Protokoll.  
 

 

4. Aktuelle Informationen des Gemeinderates 
 

 Die aktuellen Informationen des Gemeinderates können aus der Präsentation im Anhang zu 
diesem Protokoll entnommen werden.  

 

 

 
 

Der Gemeindepräsident bedankt sich bei den Stimmbürgerinnen und Stimmbürgern für die 
Teilnahme an der heutigen Gemeindeversammlung und ihr Interesse. Er möchte von den 

Anwesenden wissen, ob gegen die Führung der Versammlung und die Art der Beschlussfassung 

Einwendungen im Sinne der Rügepflicht gemacht werden. Dies ist nicht der Fall. Er erinnert 
noch an das Protokolleinsichtsrecht der Stimmberechtigten und dass die Genehmigung des 

Protokolls durch den Gemeinderat erfolge und die Stimmenzähler nicht mehr unterschreiben 
müssen. 

 

Abschliessend macht Dieter Schaltegger nochmals detailliert auf sämtliche Rechtsmittel 
aufmerksam, welche den Stimmberechtigten zur Verfügung stehen (Stimmrechtsrekurs innert 

5 Tagen nach der Veröffentlichung / Rekurs nach § 19 ff Verwaltungsrechtspflegegesetz (VRG) 
innert 30 Tagen nach Veröffentlichung und Protokollberichtigung mittels Aufsichtsbeschwerde). 

Die ausführlichen Rechtsmittel sind auch im Beleuchtenden Bericht ausgiebig beschrieben. Ein 

Rekurs ist in jedem Fall an den Bezirksrat Dielsdorf, 8157 Dielsdorf zu richten und muss einen 
Antrag und dessen Begründung enthalten. 

 
Dieter Schaltegger nutzt die Gelegenheit und bedankt sich bei den Stimmberechtigten für ihr 

Vertrauen. Ebenfalls erwähnt Dieter Schaltegger, dass die nächste ordentliche 
Gemeindeversammlung am Montag, 14. Dezember 2024, stattfinden wird. 

 

 
Schluss der Versammlung: 21.35 Uhr 

 
 

Die Richtigkeit des Protokolls bezeugen im Namen der Gemeindeversammlung: 

 
 

 
Der Präsident: _______________________________ Dieter Schaltegger 

 
 

 

Der Schreiber: _______________________________ Manuel Frei 
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